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B. Wenn die Domänenverwaltung als Zehntpflichtige Paroni
§. 46 .

Die Domaͤnenverwaltung kann bei der Zehntabloſung in den Fall kommen , als Sehnitzfiitheigehandeln zu muͤſſen :

a) wenn ihr das Eigenthum von Grundſtuͤcken angehoͤrt , die einem Dritten zehntbar ſind ;
b) wenn ihr das Obereigenthum an ſolchen Grundſtuͤcken zuſteht .

In beiden Faͤllen ſoll ſie die Zehntabloͤſung nach Kraͤften befoͤrdern.

S AT

Gehoͤrt ihr das Eigenthum von Grundſtuͤcken, die einem Dritten zehntbar ſind , dabei aber ein

geſchloſſenes Hofgut bilden , von dem nach §. 22 . des Geſetzes der Zehnte fuͤr ſich allein darf abge⸗
kauft werden , ſo hat die Domaͤnenverwaltung dem Berechtigten ihre Geneigtheit zur Ze hutabloͤſung

auszudruͤcken, und ihn um naͤhere Angabe ſeiner Forderung zu erſuchen.
Lehnt er das Anerbieten ab , ſo iſt ſeine Ruͤckäͤußerung vorlaͤufig zu den Acten zu nehmen .

Aeußert er ſich willfaͤhrig - unter Angabe ſeiner Forderung , fo ift diefe nah Vorſchrift des Geſetzes
ſorgfaͤltig zu pruͤfen , ſofort mit erſchoͤpfendem Gutachten zur Verfuͤgung anher vorzulegen .

Koͤmmt in Folge dieſer Verfuͤgung ein Abloͤſungsvertrag zu Stande , und iſt das Hofgut in mehr —

jaͤhrigen Pacht gegeben , fo ift nadh 9. 18 . des Geſetzes die Erklaͤrung des Beſtaͤnders daruͤber — ob

er den nun abgeloͤſten Zehnten bis zum Ablauf der Pachtzeit an die Domaͤnenverwaltung entrichten ,
oder ihr jaͤhrlich 5 Prozent vom vollen Abloͤſungskapital bezahlen wolle — zu erheben , und an dies —

ſeitige Behoͤrde zur weiter geeigneten Anordnung einzureichen .

§. 48 .

Gehoͤrt der Domaͤnenverwaltung das Eigenthum von Grundſtücken , die einem Dritten zehntbar
ſind , aber kein geſchloſſenes Hofgut bilden , und ſonach fuͤr ſich allein vom Zehnten nicht befreit werden

koͤnnen, ſo ſoll die Domaͤnenverwaltung

a) fih jenen Befigern der uͤbrigen , demſelben Zehntherrn pflichtigen Guͤter der Gemarkung , welche

fuͤr die Abloͤſung ſtimmen , anſchließen ;

b) falls die Gemeinde die Abloͤſung nicht uͤbernehmen will , die erforderliche Anzahl der Zehntpflich —
tigen aber C. 23 , Satz 2. des Geſetzes ) hiefuͤr entſchieden hat , mitdieſen fuͤr Beſtellung tuͤchtiger
Geſchaͤftsfuͤhrer ſorgen (C. 50 . des Geſetzes ) ;

c) letztere auf Verlangen mit ihrem Rathe unterſtuͤtzen ;
d) bei der endlichen Abſtimmung der Zehntpflichtigen uͤber den von ihrem Geſchaͤftsfuͤhrer unterhan —

delten Abloͤfungsvertrag ( §. 54 . des Geſetzes ) fuͤr die Genehmigung dieſes Vertrages ſtimmen ,
falls ihm auch die Finanzbehoͤrde ihre Zuſtimmung ertheilt hat ;

e) hiernaͤchſt bei Beantwortung der Frage — nach welchen Normen die Pflichtigen ihre Beitraͤge
zur Abloͤſungsſumme aufzubringen haben — dahin wirken , daß zu dieſem Behufe der Zehnte bis

zur Tilgung der Schuld forterhoben wird , und deßhalb zuverlaͤßige Vortraͤger beſtellt werden

( §. 14 . und 71 . des Geſetzes ) .

Iſt dann hiernach ein Abloͤſungsvertrag zu Stande gekommen , ſo foll die Domaͤnenverwaltung ,
ſo weit die nun vom Zehnten befreiten Guͤter verpachtet find ,

1) von den Paͤchtern vernehmen und dieſſeitiger Behoͤrde anzeigen , ob ſolche den abgeloͤſten Zehnten
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oder fuͤnf Prozent vom vollen Abloͤſungskapital hiefür fortan an die Domaͤnenverwaltung ent —

richten wollen

Damit endlich die Domaͤnenverwaltung nicht durch die Entſchließung einzelner Beſtaͤnder fuͤr Fort —

reichung des Naturalzehnten genöthigt werde , kleine Betraͤge dieſes Gefaͤlls einſammeln laſſen zu

muͤſſen, ſollen ſie

g) von nun an bei Verpachtung ihrer — einem Dritten zehntpflichtigen Guͤter die Pachtbedingung

aufnehmen , daß , im Fall waͤhrend dem Laufe der Pachtzeit die Zehntabloͤſung zu Stande koͤmmt ,

und nicht etwa der Zehnte ſelbſt zur Beſtreitung der Abloͤſungsſumme forterhoben wird , der

Paͤchter fuͤnf Prozent des auf die Beſtandguͤter kommenden Antheils vom vollen Abloͤſungskapital

dem jaͤhrlichen Beſtandzins beiſchlagen zu laſſen , und mit dieſem an die Domaͤnenkaſſe jaͤhrlich

zu entrichten habe .

§. 49

Steht der Domaͤnenverwaltung das Obereigenthum von Grundſtuͤcken zu , die einem Dritten zehnr⸗

pflichtig ſind , ſo iſt die Abloͤſung zwar die Sache des Nutzeigenthuͤmers , d . i. des Beſitzers vom zehnt —

pflichtigen Schupf - und Erblehen ( §. 18 . bes Geſetzes ) . Doch ſoll die Domaͤnenverwaltung

a) die Lehenbeſitzer — im Fall ſie ſich vom Zehnten befreien wollen — auf Verlangen mit ihrem

Nathe unterſtuͤtzen ,

b) nach bewirkter Ablöſung uͤber den Betrag des Abloͤſungskapitals und der Koſten , jedoch nach

Abzug des Staatsbeitrags , Erkundigung einziehen , und hieruͤber theils an dieſſeitige Behoͤrde

Anzeige machen , theils in den Verwaltungsacten uͤber das Lehen das Noͤthige bemerken , auch

e ) dem Lehenmanne die gleichbaldige Zahlung dieſer Summe anbieten , wenn er den jaͤhrlich zu

liefernden Kanon um fuͤnf Prozent derſelben erhoͤhen zu laffen fih geneigt zeigt .

C. Wenn die Domänenverwaltung als Laſtenberechtigte handelt .

§. 50 .

Nur ſelten wird die Domaͤnenverwaltung in den Fall kommen , als Laſtenberechtigte handeln zu

muͤſſen ; dann naͤmlich, wenn auf dem Zehnten eines Dritten

a ) unmittelbar zu Gunſten der Domaͤnenkaſſe , oder

b) zu Gunſten des Beſitzers eines Domanial⸗ Erb =- oder Schupflehens

privatrechtliche Laſten , z. B . die Laſt einer ſtaͤndigen oder wandelbaren Abgabe vom die Laſt

der Faſelviehunterhaltung u. ſ. w. haften .

Ti

Beſteht eine Laſt unmittelbar zu Gunſten der Domaͤnenkaſſe , und ſoll ſie in Folge der Zehntab —

loͤſung gleichfalls a geënuft werden , fo wird die Domaͤnenverwaltung das desfallſige Anerbieten des

Zehntherrn genau pruͤfen , ſofort mit Gutachten anher vorlegen , und nach dieſſeitiger Verfuͤgung ent⸗

weder eine Uebereinkunft treffen oder die Beſtimmung des Abloͤſungskapitals mittelſt gerichtlicher Ein -

ſchreitung veranlaſſen , auch die ihr in dieſer Beziehung vom Gerichte gemacht werdenden Zuſtellungen

jedesmal ungeſaͤumt zur weitern Inſtruirung an die unterzeichnete Behoͤrde abgeben .

No2 '
,

Beſteht aber die Laſt zu Gunſten eines Domanial - , Erb - oder Schupflehens , ſo wird die Do⸗

maͤnenverwaltung bei der Abloͤſung dieſer Laſt den Lehenbeſitzer im außergerichtlichen und

Verfahren mit ihrem Rathe unterſtuͤtzen .
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Iſt dann das Laſtenkapital beſtimmt , ſo wird ſie darauf beſtehen , entweder daß der Lehenbeſitzer

ſolches allodifizire , oder aber unter Mitwirkung und Zuſtimmung der Domaͤnenverwaltung zur bleibenden

Verbeſſerung des Lehens vollſtaͤndig verwende —

D . Wenn die Domaͤnenverwaltung als Finanzbehörde handelt .

§. 53 .

Die Staatskaſſe entrichtet ein Fuͤnftel am Abloͤſungskapital jedes Zehnten ( §. 12 . des Geſetzes ] .

Wie billig hat darum auch die Finanzbehoͤrde die Verpflichtung , in jedem einzelnen Falle zu pruͤfen,

ob das Kapital nicht etwa hoͤher beſtimmt iſt , als dieß das Geſetz zulaͤßt, und ſie hat die fernere Ver —

pflichtung , da — wo es ihr wirklich hoͤher beſtimmt zu ſeyn ſcheint — wenigſtens fuͤr den die Staats —

kaſſe treffenden Antheil die geſetzliche Ermaͤßigung zu veranlaſſen .

Durch die landesherrliche Vollzugsverordnung vom 27 . Februar v. J . Artikel 12 . ( Regierungsblatt

1834 , S . 83 . ) iſt die Aufgabe der Finanzbehoͤrde den Domaͤnenverwaltungen , im vormaligen Main⸗

und Tauberkreiſe den Obereinnehmereien uͤbertragen ; jeder dieſer Staatsverrechnungen fuͤr alle Zehnt⸗

ablöſungen ihres Bezirks , mit Ausnahme der Abloͤſung landesherrlicher Domanialzehnten , bei der es

einer Mitwirkung der Finanzbehoͤrde nicht bedarf .

Die Domaͤnenverwaltungen und Obereinnehmereien ſind in ihrer Eigenſchaft als Finanzbehoͤrde

der dieſſeitigen Leitung unterworfen , und haben im Allgemeinen die nachfolgenden Vorſchriften zu—

beachten
§. 54 .

Iſt eine Zehntabloſung durch guͤtliches Uebereinkommen zwiſchen den Bevollmaͤchtigten der Pars

theien ( des Zehntherrn auf der einen und der Zehntpflichtigen auf der andern Seite ) zu Stand ge —

kommen , ſo ſind die zwiſchen ihnen verabredeten Vertragsbeſtimmungen nebſt kurzer Darſtellung des

Zehntrechts und des bisherigen Zehntertrags , dann nebſt einer vom Steuerperaͤquator beglaubigten An —

gabe des Zehntſteueranſchlags dem Bezirksamte einzureichen .

Dieſes theilt die Eingabe — den Fall ausgenommen , wo es ſich von Abloͤſung eines landesherr⸗

lichen Domanialzehnten handelt — der Domänenverwaltung ( im vormaligen Main - und Tauberkreis

der Obereinnehmerei ) des Bezirks als Finanzbehoͤrde zur Erklaͤrung binnen unerſtrecklicher Friſt von

drei Monaten mit (§. 53 . des Geſetzes ) .

8 55

Die erſte Aufgabe der Domaͤnenverwaltung beſteht nun darin , ungeſaͤumt zu pruͤſen , ob die Zu⸗

ſtellung auch alles das enthalte , was das Geſetz vorſchreibt , ob demnach weder der Ablöſungsvertrag ,

noch die Darſtellung des Zehntrechts und bisherigen Zehntertrags , noch die beglaubigte Angabe des

Steueranſchlags mangle .

Mangelt eines oder das andere dieſer Actenſtuͤcke , ſo iſt es obne Verzug vom Bezirksamte zu re⸗

quiriren . Iſt aber die Zuſtellung vollſtaͤndig , oder durch nachträͤgliche Requiſition des Vermißten ver⸗

vollſtaͤndigt , ſo hat die Domaͤnenverwaltung zur Erledigung der zweiten Aufgabe zu ſchreiten .

§. 561

Dieſe beſteht darin , daß auf den Grund der vorhandenen Actenftuͤcke ſorgfaͤltig gepruͤft wird , ob

das Ablöſungskapital nicht hoͤher beſtimmt ſeyn moͤchte, als dif den Normen des Geſetzes gemaͤß iſt .

Der Zehntſteueranſchlag , dann die nach Vorſchrift des Geſetzes fuͤr die zunaͤchſt gelegenen Maͤrkte von der

großherzoglichen Kreisregierung oͤffentlich bekannt gemachten Warktdurchſchnittspreiſe ſollen dabei als An⸗
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haltpuncte benuͤtzt, noͤthigenfalls auch von den Bevollmaͤchtigten der Zehntpflichtigen oder Zehntbe —

rechtigten in kurzem Weg weitere Aufklaͤrungen erhoben werden .

Iſt dieß geſchehen , ſo hat die Domaͤnenverwaltung die Zuſtellung nebſt den etwa weiter erhobenen

Notizen anher einzureichen und zu begutachten ,

ob die Finanzbehoͤrde zum Abloͤſungsvertrag ihre Zuſtimmung erklaͤren oder aber verweigern ſoll .

Die Vorlage iſt moͤglichſt bald , jedenfalls ſo zeitig zu bewirken , daß die dieſſeitige Entſchließung

noh innerhalb der geſetzten Friſt bequem ertheilt , und hiernach dem Amte Ekklaͤrung abgegeben
werden kann .

SaN

Ertheilt nun dieſſeitige Behoͤrde die Zuſtimmung zum Abloͤſungsvertrage , ſo iſt dieß bem Amte
ſogleich zu eroͤffnen.

Hat man dieſſeits gegen den Vertrag formelle Erinnerungen zu machen , ſo iſt hiernach das Amt

um Beſeitiguug der geruͤgten Maͤngel anzugehen .

Wird aber die dieſſeitige Zuſtimmung verweigert , ſo iſt das Bezirksamt zu erſuchen , hinſichtlich

des Abloͤfungskapitals die richterliche Entſcheidung nach Vorſchrift des Geſetzes eintreten zu laſſen

( §. 55 . des Geſetzes ) .
— §. 58 .

In dieſem letzteren Falle wird das Bezirksamt nach §. 60 . des Geſetzes den Zehntberechtigten zur

vorſchriftsmaͤßigen Eingabe veranlaſſen , und dieſe nach §. 61 . der Domaͤnenverwaltung als Finanzbe⸗
hoͤrde zur Erklaͤrung zuſtellen , hiernaͤchſt aber — etwa nach vorangegangener Schaͤtzung —uͤber Feſt —

ſetzung des Kapitals ſelbſt entſcheiden .

Wird eine Schaͤtzung angeordnet , ſo hat ſich die Domaͤnenverwaltung wegen Auswahl tuͤchtiger

und unbefangener Schaͤtzer nach §. 63 . des Geſetzes mit dem Zehntberechtigten , wo moͤglich, zu ver —

einigen , andernfalls die Ernennung der Schaͤtzer dem Amte zu uͤberlaſſen .

Sind ſonſtige Erklaͤrungen an das Gericht abzugeben , ſo iſt von unterzeichneter Behoͤrde jedesmal
ſogleich Inſtruction einzuholen .

Iſt endlich die richterliche Entſcheidung gegen Antrag der Domaͤnenverwaltung erfolgt , ſo hat ſie

die Berufung dem §. 66 . des Geſetzes gemaͤß ſogleich fuͤrſorglich anzumelden , und hievon ungeſaͤumt

Anzeige anher zu machen , worauf man nach Befund die Berufung fallen laſſen , oder aber beim Ober —

gerichte unmittelbar ausführen wird .

§. 59 .

Iſt endlich die foͤrmliche Abloͤſungsurkunde vom Amtsreviſorate ausgefertigt , und von den Zehnt —

pflichtigen nach §. 12 . des Geſetzes der Domaͤnenverwaltung als Finanzbehoͤrde eingehaͤndigt, auch der

zum Empfang des Staatszuſchuſſes Bevollmaͤchtigte bezeichnet , ſo wird ſie unter Vorlage der Eingabe

die noͤthige Zahlungsdecretur erbitten .

Die Zahlung geſchieht fuͤr die Kreiskaſſe , und wird ihr unter Anſchluß der Belege aufgerechnet .

Kar lsruhe , den 19ten Juni 1835 .

Großherzogliche Hofdomaͤnenkammer .
Schippel .

vdt . Preſtinari .
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